
Stand: 08.02.2026 16:59:09

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/16313

"Wirtschaft, Finanzen und der Euro, Binnenmarkt, Grenzen und Sicherheit, Justiz und

Grundrechte, Verbraucherschutz, Steuern: EU-Initiative zu Beschränkungen für Barzahlungen

01.03.2017 - 31.05.3017"

Vorgangsverlauf:

1. Europaangelegenheit (Drucksache) 17/16313 vom 04.04.2017

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/17724 des HA vom 11.07.2017

3. Beschluss des Plenums 17/17868 vom 18.07.2017

4. Plenarprotokoll Nr. 108 vom 18.07.2017



 

17. Wahlperiode 04.04.2017 Drucksache 17/16313 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Wirtschaft, Finanzen und der Euro, Binnenmarkt, Grenzen und 
Sicherheit, Justiz und Grundrechte, Verbraucherschutz, Steuern: 
EU-Initiative zu Beschränkungen für Barzahlungen 
01.03.2017 – 31.05.3017 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 57. Sitzung am 4. April 2017 im We-
ge der Vorprüfung beschlossen, dass eine Beteiligung des Land-
tags am Konsultationsverfahren der Europäischen Union erforder-
lich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Verfahren zur federführen-
den Beratung gemäß § 83d Abs. 1 BayLTGeschO an den Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zu überweisen. 

3. Die Staatsregierung wird gebeten, für die federführende Beratung 
eine Stellungnahme mit einer Beschlussempfehlung vorzulegen. 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespoli-
tisch von Bedeutung. 

Die Konsultation befasst sich im Hinblick auf mögliche Maßnahmen 
der EU zur Terrorbekämpfung mit Auswirkungen von Bargeldein-
schränkungen auf einzelne Unternehmen und Organisationen wie 
auch auf die Wirtschaft im Allgemeinen. Ziel der Initiative ist es zu 
prüfen, ob Maßnahmen auf EU-Ebene angezeigt sind. Sollte es in der 
Folge zu Einschränkungen beim Barzahlungsverkehr kommen, so 
wären sicherheitsrechtliche wie auch wirtschaftliche Belange des 
Freistaats Bayern berührt.  
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
Drs. 17/16313 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Wirtschaft, Finanzen und der Euro, Binnenmarkt, 
Grenzen und Sicherheit, Justiz und Grundrechte, 
Verbraucherschutz, Steuern: 
EU-Initiative zu Beschränkungen für Barzahlungen 
01.03.2017 - 31.05.3017 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultations-
verfahren zum Anlass folgende Stellungnahme ab-
zugeben: 

Der Bayerische Landtag unterstützt das Ziel der 
Kommission, auf EU-Ebene intensiver gegen Ter-
rorismusfinanzierung vorzugehen. Die von der 
Kommission erwogene EU-weite Einführung von 
Beschränkungen bei Barzahlungen durch Melde-
pflichten oder Bargeldobergrenzen ist hierzu je-
doch weder geeignet noch verhältnismäßig. Sol-
che Beschränkungen greifen vielmehr massiv in 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein, haben 
negative Auswirkungen auf Handel und Verbrau-
cher, und leisten keinen wirksamen Beitrag zur 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Der 
Bayerische Landtag fordert die Kommission daher 
auf, zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
alternative Maßnahmen wie eine bessere Kontrolle 
des unbaren Zahlungsverkehrs auf EU-Ebene ver-
stärkt weiterzuverfolgen. 

Bargeld ist geprägte Freiheit. In Deutschland gilt 
dies besonders, da laut einer Studie der Deut-
schen Bundesbank 2014 fast 80 % der Bezahlvor-
gänge mit Bargeld durchgeführt wurden, was ca. 
53 % der Umsätze entsprach. Die Einführung von 
Barzahlungsbeschränkungen kommt einer Bevor-
mundung der Bürgerinnen und Bürger gleich. Bar-
geld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im 
Euroraum; seine Verwendung kann daher nicht per 
se Indiz für illegales Handeln sein. Währungen ba-
sieren auf dem Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger. Dem darf der Staat nicht mit Misstrauen 
begegnen. Die Anonymität bei Barzahlungen ga-
rantiert den in der Grundrechtecharta der EU ver-
ankerten und vom Bundesverfassungsgericht her-
vorgehobenen Schutz der Privatsphäre und der 
persönlichen Daten. Mit Einführung einer Bargeld-
obergrenze droht der Einstieg in die Abschaffung 
des Bargelds. 

 

Bargeld schafft Vertrauen und Sicherheit. Barzah-
lungen sind für Handel und Verbraucher einfach 
und endgültig. Gerade die Barzahlung erleichtert 
die Kostenkontrolle für den Verbraucher. Der 
Zwang zu elektronischen Zahlungsmethoden mit-
tels Bargeldobergrenze bürdet Handel und Ver-
brauchern zusätzliche Kosten und Risiken auf. So 
kann ein Geschäftspartner insolvent werden, be-
vor die Zahlung eingeht. Auch bietet Bargeld 
Schutz vor Cyberangriffen und garantiert den 
Fortbestand des Wirtschaftslebens im Krisenfall, 
da es keiner technischen Infrastruktur bedarf und 
damit grundsätzlich überall und von jedem einge-
setzt werden kann. Die Einführung einer EU-weit 
einheitlichen Bargeldobergrenze würde zu Wett-
bewerbsverzerrungen aufgrund der unterschiedli-
chen Kaufkraft in den Mitgliedstaaten führen. Zu-
sätzliche Meldepflichten bei Barzahlungen schaf-
fen deutlich mehr Aufwand und Bürokratie. Nicht 
zuletzt schützt Bargeld das Vermögen der Bürge-
rinnen und Bürger vor den Negativzinsen der Eu-
ropäischen Zentralbank. 
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Aus Sicht des Bayerischen Landtags leistet die 
EU-weite Einführung von Beschränkungen bei 
Barzahlungen keinen wirksamen Beitrag zur Be-
kämpfung der Terrorismusfinanzierung. Terroris-
ten weichen vermehrt auf virtuelle Währungen und 
andere alternative Zahlungsmethoden aus. Dane-
ben werden für terroristische Anschläge regelmä-
ßig nur geringe Geldbeträge und einfache Mittel 
benötigt. Gerade die im Juli 2016 in Bayern statt-
gefundenen Terroranschläge von Würzburg und 
Ansbach haben deutlich gemacht, dass sich Ter-
roristen einfachster Mittel bei der Tatausführung 
bedienen. Meldepflichten oder Bargeldobergren-
zen hätten weder diese Taten noch die nachfol-
genden Anschläge in Berlin, London und Stock-
holm verhindert. 

 

Der Bayerische Landtag unterstützt die mit der 
Vierten Geldwäsche-Richtlinie beschlossenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfi-
nanzierung. Danach obliegen Personen, die mit 
Gütern handeln, bereits Sorgfaltspflichten, wenn 
sie Barzahlungen von 10 000 Euro oder mehr täti-
gen oder entgegennehmen. Der Bayerische Land-
tag ist der Auffassung, dass auf EU-Ebene die Ar-
beiten zur weiteren Fortentwicklung der Vierten-
Geldwäsche-Richtlinie zügig fortgesetzt und er-
folgreich beendet werden sollen. Anstelle der Ein-
führung von Beschränkungen bei Barzahlungen 
sollten eine Stärkung der Kontrolle des unbaren 
Zahlungsverkehrs, eine bessere Überwachung vir-
tueller Währungen und anderer alternativer Zah-
lungsmethoden sowie eine rechtliche und perso-
nelle Stärkung von Europol erfolgen. 

 

Berichterstatter: Wolfgang Fackler 
Mitberichterstatter: Harald Güller 

II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGe-
schO wurde dem Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen federführend zugewie-
sen. Der Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat die EU-Konsultation gemäß § 83d 
BayLTGeschO mitberaten. 

2. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren in sei-
ner 161. Sitzung am 4. Juli 2017 beraten und 
e i n s t im m i g  beschlossen, die Federführung 
zu übernehmen (§83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat das Konsultationsverfahren in sei-
ner 161. Sitzung am 4. Juli 2017 federführend 
beraten und zu der in I. enthaltenen Beschluss-
empfehlung mit folgendem Stimmergebnis:  

 CSU: Zustimmung 
 SPD: 2 Zustimmung, 3 Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 

Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
das Konsultationsverfahren in seiner 63. Sit-
zung am 11. Juli 2017 endberaten und  
e i n s t im m i g  Zustimmung zur Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses 
empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Wirtschaft, Finanzen und der Euro, Binnenmarkt, 
Grenzen und Sicherheit, Justiz und Grundrechte, 
Verbraucherschutz, Steuern: 
EU-Initiative zu Beschränkungen für Barzahlungen 
01.03.2017 – 31.05.3017 

Drs. 17/16313, 17/17724 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsver-
fahren zum Anlass folgende Stellungnahme abzuge-
ben: 

Der Bayerische Landtag unterstützt das Ziel der Kom-
mission, auf EU-Ebene intensiver gegen Terrorismus-
finanzierung vorzugehen. Die von der Kommission er-
wogene EU-weite Einführung von Beschränkungen 
bei Barzahlungen durch Meldepflichten oder Bargeld-
obergrenzen ist hierzu jedoch weder geeignet noch 
verhältnismäßig. Solche Beschränkungen greifen viel-
mehr massiv in die Rechte der Bürgerinnen und Bür-
ger ein, haben negative Auswirkungen auf Handel und 
Verbraucher, und leisten keinen wirksamen Beitrag 
zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Der 
Bayerische Landtag fordert die Kommission daher 
auf, zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
alternative Maßnahmen wie eine bessere Kontrolle 
des unbaren Zahlungsverkehrs auf EU-Ebene ver-
stärkt weiterzuverfolgen. 

Bargeld ist geprägte Freiheit. In Deutschland gilt dies 
besonders, da laut einer Studie der Deutschen Bun-
desbank 2014 fast 80 Prozent der Bezahlvorgänge 
mit Bargeld durchgeführt wurden, was ca. 53 Prozent 
der Umsätze entsprach. Die Einführung von Barzah-
lungsbeschränkungen kommt einer Bevormundung 
der Bürgerinnen und Bürger gleich. Bargeld ist das 
einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum; sei-
ne Verwendung kann daher nicht per se Indiz für ille-
gales Handeln sein. Währungen basieren auf dem 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Dem darf der 
Staat nicht mit Misstrauen begegnen. Die Anonymität 

bei Barzahlungen garantiert den in der Grund-
rechtecharta der EU verankerten und vom Bundesver-
fassungsgericht hervorgehobenen Schutz der Pri-
vatsphäre und der persönlichen Daten. Mit Einführung 
einer Bargeldobergrenze droht der Einstieg in die 
Abschaffung des Bargelds. 

Bargeld schafft Vertrauen und Sicherheit. Barzahlun-
gen sind für Handel und Verbraucher einfach und 
endgültig. Gerade die Barzahlung erleichtert die Kos-
tenkontrolle für den Verbraucher. Der Zwang zu elekt-
ronischen Zahlungsmethoden mittels Bargeldober-
grenze bürdet Handel und Verbrauchern zusätzliche 
Kosten und Risiken auf. So kann ein Geschäftspartner 
insolvent werden, bevor die Zahlung eingeht. Auch 
bietet Bargeld Schutz vor Cyberangriffen und garan-
tiert den Fortbestand des Wirtschaftslebens im Krisen-
fall, da es keiner technischen Infrastruktur bedarf und 
damit grundsätzlich überall und von jedem eingesetzt 
werden kann. Die Einführung einer EU-weit einheitli-
chen Bargeldobergrenze würde zu Wettbewerbsver-
zerrungen aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft in 
den Mitgliedstaaten führen. Zusätzliche Meldepflich-
ten bei Barzahlungen schaffen deutlich mehr Aufwand 
und Bürokratie. Nicht zuletzt schützt Bargeld das 
Vermögen der Bürgerinnen und Bürger vor den Nega-
tivzinsen der Europäischen Zentralbank. 

Aus Sicht des Bayerischen Landtags leistet die EU-
weite Einführung von Beschränkungen bei Barzahlun-
gen keinen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung. Terroristen weichen ver-
mehrt auf virtuelle Währungen und andere alternative 
Zahlungsmethoden aus. Daneben werden für terroris-
tische Anschläge regelmäßig nur geringe Geldbeträge 
und einfache Mittel benötigt. Gerade die im Juli 2016 
in Bayern stattgefundenen Terroranschläge von 
Würzburg und Ansbach haben deutlich gemacht, dass 
sich Terroristen einfachster Mittel bei der Tatausfüh-
rung bedienen. Meldepflichten oder Bargeldobergren-
zen hätten weder diese Taten noch die nachfolgenden 
Anschläge in Berlin, London und Stockholm verhin-
dert. 

Der Bayerische Landtag unterstützt die mit der Vierten 
Geldwäsche-Richtlinie beschlossenen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Danach 
obliegen Personen, die mit Gütern handeln, bereits 
Sorgfaltspflichten, wenn sie Barzahlungen von 10.000 
Euro oder mehr tätigen oder entgegennehmen. Der 
Bayerische Landtag ist der Auffassung, dass auf EU-
Ebene die Arbeiten zur weiteren Fortentwicklung der 
Vierten Geldwäsche-Richtlinie zügig fortgesetzt und 
erfolgreich beendet werden sollen. Anstelle der Ein-
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führung von Beschränkungen bei Barzahlungen soll-
ten eine Stärkung der Kontrolle des unbaren Zah-
lungsverkehrs, eine bessere Überwachung virtueller 
Währungen und anderer alternativer Zahlungsmetho-

den sowie eine rechtliche und personelle Stärkung 
von Europol erfolgen. 

Der Beschluss wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission übermittelt. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 15 und 53. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Scheuenstuhl, von Brunn, Woerlein und anderer (SPD) 

betreffend "Kinderschutz ernst nehmen – kein Glyphosat-Einsatz auf von Kindern ge-

nutzten Flächen" auf der Drucksache 17/17137 und der Antrag der Abgeordneten 

Schorer-Dremel, Dr. Hünnerkopf, Brendel-Fischer und anderer (CSU) betreffend "Um-

weltschonender Einsatz von Glyphosat" auf der Drucksache 17/16744. Der Aufruf er-

folgt morgen am Ende der Tagesordnung.

(...)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Über die übrigen Vorgänge auf der Liste lasse ich 

nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen 

Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

in diesem Fall wohl alle. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 

keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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